
PRAEMIUM HERBERT HOFMEISTER 

Ankündigung 

1. 

Der Preis ist von Frau Notarin Mag.a Isabella Pouzar-Hofmeister gestiftet und wird – bis auf Weiteres – alle zwei 

Jahre vergeben. 

Änderungen und Ergänzungen zum PRAEMIUM HERBERT HOFMEISTER werden jeweils im Kalenderjahr vor der 

Abhaltung des Deutschen Rechtshistorikertages bis 20. Oktober bekanntgeben. Authentische Informationen und 

Ankündigungen zum PRAEMIUM HERBERT HOFMEISTER werden ausschließlich auf den Homepages des Instituts 

für Rechts- und Verfassungsgeschichte der Universität Wien, des Instituts für Römisches Recht und Antike 

Rechtsgeschichte der Universität Wien sowie der Wiener Rechtsgeschichtlichen Gesellschaft veröffentlicht. 

2. 

Ausgezeichnet werden hervorragende Forschungsarbeiten (bevorzugt von Nachwuchswissenschafter*innen),    

die thematische Bezüge zu jenen Interessen aufweisen, die Herbert Hofmeister in der Rechtsgeschichte sowie in 

anderen juristischen Grundlagenfächern gepflegt hat. 

3. 

Das Preisgeld beträgt € 5.000. 

Der Jury steht es frei, in einem Vergabejahr – innerhalb des finanziellen Rahmens – mehr als einen Preis zu 

vergeben. 

4. 

Die Vergabe erfolgt jeweils in jenem Jahr, in dem der Deutsche Rechtshistorikertag stattfindet. 

Die Verleihung wird nach Möglichkeit im Rahmen des Deutschen Rechtshistorikertags durchgeführt. 

5. 

Die Beurteilung der Arbeiten erfolgt durch eine mit Fachexpert*innen besetzte Jury. 

In der Jury ist die Wiener Rechtsgeschichtliche Gesellschaft repräsentiert. Sie setzt sich aus Mitgliedern des 

Instituts für Rechts- und Verfassungsgeschichte der Universität Wien und des Instituts für Römisches Recht und 

Antike Rechtsgeschichte der Universität Wien zusammen. 

6. 

Einreichungen sind bis 1. Februar des Jahres möglich, in dem der Deutsche Rechtshistorikertag stattfindet. 

Für das Jahr 2026 gilt der 1. April 2026 als Abgabetermin. 

7. 

Eingereicht werden können Forschungsarbeiten, die innerhalb des Zeitraums von zwei Jahren vor dem 

Bewerbungsschluss fertiggestellt oder publiziert worden sind. 

8. 

Die Forschungsarbeit ist in elektronischer Form bei w.rg@univie.ac.at mit dem Betreff PRAEMIUM HERBERT 
HOFMEISTER einzureichen. 

Der Einreichung beizuschließen sind: 

• eine Kurzdarstellung der Arbeit (1-2 Seiten)

• bei Qualifikationsarbeiten: der Bescheid über den Studienabschluss und die Benotung der Abschlussarbeit

• bei Qalifikationsarbeiten: alle Gutachten zur eingereichten Arbeit

• ein Lebenslauf mit Ausweis der einschlägigen wissenschaftlichen Aktivitäten der* Antragsteller*in (1-2

Seiten)

mailto:wrg@univie.ac.at

